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Satzung 

 

der 

 

EQS Group AG 
 

 

 

 

I. Allgemeine Bestimmungen  

 

§ 1 Firma, Sitz und Geschäftsjahr  

 

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:  

 

EQS Group AG 

 

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist München.  

 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 

§ 2 Gegenstand des Unternehmens  

 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die weltweite, zeitgleiche und sichere 

Verbreitung von Unternehmensnachrichten und Finanzinformationen an 

Pflichtadressaten, elektronische Medien, Medienportale sowie Agenturen mittels einer 

internetbasierten Software-as-a-Service-Lösung, der Abschluss von 

Partnerschaftsvereinbarungen hinsichtlich der Verbreitung solcher 

Unternehmensnachrichten weltweit. Gegenstand ist ebenso die Erbringung weiterer 

Servicemodule aus dem Bereich Investor Relations in diesem Kontext, wie 

insbesondere für Investorenanalysen, die Pflege von Website-Inhalten (Content 

Management Systeme), die Verwaltung von Kontaktdaten (Customer Relation 

Management) und weitere Monitoring- und Analytics-Funktionen.  

 

(2) Gegenstand ist weiterhin die Konzeption, das Design und die Realisierung von 

unternehmensspezifischen Investor-Relations- und Corporate-Communications-

Auftritten im Internet. Die Leistungen umfassen unter anderem Investor-Relations-

Webseiten, Konzernwebseiten, Finanzinformationsportale, Apps für Mobiltelefone, 

OnlineFinanz- und Nachhaltigkeitsberichte, Charts- und sonstige Finanzmarkt-

Applikationen, die auf externen Webseiten implementiert werden können, sowie die 

Produktion und die Übertragung von Video- und Audioformaten.  

 

(3) Gegenstand des Unternehmens ist zudem die Entwicklung und der Vertrieb von 

internetbasierten Software-as-a-Service-Lösungen aus dem Bereich Compliance, die es 
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Unternehmen ermöglichen, rechtliche und regulatorische Vorgaben einzuhalten sowie 

Complianceaufgaben digital abzubilden und effizient zu bewältigen. 

 

(4) Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, ihre Tätigkeit ganz oder teilweise mittelbar 

durch Zweigniederlassungen sowie Tochter-, Beteiligungs- und 

Gemeinschaftsunternehmen im In- und Ausland auszuüben. Sie kann insbesondere 

ihren Betrieb ganz oder teilweise an von ihr abhängige Unternehmen überlassen und/ 

oder ganz oder teilweise auf von ihr abhängige Unternehmen ausgliedern. Der 

Unternehmensgegenstand von Tochter- und Beteiligungsunternehmen darf auch 

Gegenstände außerhalb der Grenzen der Absätze (1) bis (3) umfassen. Die 

Gesellschaft kann sich auch auf die Tätigkeit einer geschäftsleitenden Holding 

und/oder die sonstige Verwaltung eigenen Vermögens beschränken.  

 

(5) Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die mit dem Gegenstand des 

Unternehmens zusammenhängen oder ihn unmittelbar oder mittelbar zu fördern 

geeignet sind. Sie kann ihre Tätigkeit auf einen oder einzelne der in den Absätzen (1) 

bis (3) genannten Gegenstände beschränken. 

 

§ 3 Aktienregister und Bekanntmachungen  

 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft werden im Bundesanzeiger veröffentlicht.  

 

(2) Die Übermittlung von Informationen an Aktionäre im Wege der 

Datenfernübertragung ist zulässig. 

 

(3) Die Gesellschaft führt ein elektronisches Aktienregister. Die Aktionäre haben der 

Gesellschaft die gemäß § 67 Abs. 1 Satz 1 AktG in der jeweils anwendbaren Fassung 

erforderlichen Angaben zur Eintragung in das Aktienregister mitzuteilen. Ferner ist 

mitzuteilen, inwieweit die Aktien demjenigen, der als Inhaber im Aktienregister 

eingetragen werden soll, auch gehören. Sofern Aktionäre eine elektronische Adresse 

zum Aktienregister übermitteln, wird die Gesellschaft die Mitteilungen gemäß § 125 

AktG auf elektronischen Weg an diese Adresse übermitteln. Der Vorstand ist – ohne 

dass hierauf ein Anspruch besteht – berechtigt, diese Mitteilungen auch auf anderem 

Weg zu versenden. 

 

II. Grundkapital und Aktien  

 

§ 4 Grundkapital  

 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 10.024.212,00 (in Worten: Euro 

Zehn Millionen vierundzwanzigtausend zweihundertzwölf). 

 

(2) Das Grundkapital ist eingeteilt in 10.024.212 auf den Namen lautende Stückaktien.  

 

(3) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 13. Mai 

2026 das Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe neuer auf den Namen 

lautender Stammaktien und/oder neuer, auf den Namen lautender Vorzugsaktien ohne 
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Stimmrecht gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu 

EUR 1.799.164,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2021/I). 

Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei mehrmaliger Ausgabe von Vorzugsaktien 

weitere Vorzugsaktien ohne Stimmrecht auszugeben, die den früher ausgegebenen 

Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermögens 

vorgehen oder gleichstehen. 

Sofern den Aktionären ein Bezugsrecht eingeräumt wird, können die Aktien auch 

einem Kreditinstitut oder einem nach § 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder 

Abs. 7 KWG tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung zur Übernahme angeboten 

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der 

Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

auszuschließen, 

 

- um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen; 

 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum (auch mittelbaren) Erwerb von 

Unternehmen, von Unternehmensteilen oder einer Beteiligung an einem 

Unternehmen, von sonstigen wesentlichen Betriebsmitteln oder sonstigen 

Vermögensgegenständen, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft; 

 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn der Ausgabebetrag der Aktien 

den Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des 

Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien insgesamt 10 

% des Grundkapitals nicht überschreiten. Auf die Höchstgrenze sind Aktien 

anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt 

ihrer Ausnutzung zur Bedienung von Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden oder auszugeben sind, sofern 

die Schuldverschreibungen in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 

4 AktG unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben wurden, sowie eigene 

Aktien, die aufgrund einer Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

erworben und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre gemäß § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert wurden; 

 

- zur Erfüllung einer bei einem weiteren Börsengang der Gesellschaft mit 

Emissionsbanken vereinbarten Greenshoe-Option; 

 

- soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern von im Zeitpunkt der Ausnutzung 

des Genehmigten Kapitals 2021 umlaufenden Wandel- und/oder Optionsrechten 

bzw. einer Wandlungspflicht aus von der EQS Group AG oder ihren 

Konzerngesellschaften bereits begebenen oder künftig zu begebenden Wandel- 

und/oder Optionsschuldverschreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 

Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung der Wandel- und/oder 

Optionsrechte bzw. nach Erfüllung einer Wandlungspflicht als Aktionäre 

zustehen würde; 

 

- zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip dividend), bei der 

den Aktionären angeboten wird, ihren Dividendenanspruch wahlweise (ganz 
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oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien aus dem 

Genehmigten Kapital 2021 in die Gesellschaft einzulegen. 

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 

der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe sowie die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. Dabei kann die 

Gewinnberechtigung der neuen Aktien auch abweichend von § 60 Abs. 2 AktG 

ausgestaltet werden; die neuen Aktien können insbesondere auch mit 

Gewinnberechtigung ab Beginn des ihrer Ausgabe vorangehenden Geschäftsjahres 

ausgestattet werden, wenn im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien ein 

Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung über den Gewinn dieses 

Geschäftsjahres noch nicht gefasst worden ist. 

 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder 

teilweiser Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals entsprechend der jeweiligen 

Ausnutzung des genehmigten Kapitals und, falls das genehmigte Kapital bis zum 13. 

Mai 2026 nicht oder nicht vollständig ausgenutzt worden sein sollte, nach Ablauf der 

Ermächtigungsfrist anzupassen. 

 

(4) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 3.941.125,00 durch Ausgabe 

von bis zu 3.941.125 auf den Namen lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes 

Kapital 2021). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von 

Aktien an die Inhaber von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, welche 

gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 14. Mai 2021 bis zum 13. Mai 

2026 von der Gesellschaft oder durch eine 100 prozentige unmittelbare oder mittelbare 

Beteiligungsgesellschaft der Gesellschaft begeben werden. Die bedingte 

Kapitalerhöhung dient nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen auch der 

Ausgabe von Aktien an Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, die mit 

Wandlungspflichten ausgestattet sind. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit 

durchgeführt, wie die Inhaber der Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

von ihren Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder die zur Wandlung 

verpflichteten Inhaber der Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung 

erfüllen und soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung dieser Rechte zur Verfügung 

gestellt werden. Die Aktien nehmen – soweit gesetzlich zulässig und sofern sie bis 

zum Beginn der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft entstehen – vom 

Beginn des vorhergehenden Geschäftsjahres, ansonsten vom Beginn des 

Geschäftsjahres an, in dem sie entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der 

Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

 

§ 5 Aktien  

 

(1) Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie der Gewinnanteil- und  

Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrates fest.  

 

(2) Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Anteile ist ausgeschlossen, 

sofern nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an einer Börse 
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gelten, an der die Aktie zugelassen ist. Es können Sammelurkunden ausgestellt 

werden.  

 

§ 6 Andere Wertpapiere  

 

Form und Inhalt der Urkunden von Wandelschuldverschreibungen, Schuldver-

schreibungen, Optionsanleihen und Optionsscheinen, die von der Gesellschaft 

ausgegeben werden, sowie der entsprechenden Zins-, Berechtigungs- und Erneu-

erungsscheine setzt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrat fest. Der  

Anspruch der Einzelverbriefung ist ausgeschlossen.  

 

III. Vorstand  

 

§ 7 Zusammensetzung, Geschäftsordnung und Beschlussfassung  

 

(1) Der Vorstand besteht aus einer oder mehreren Personen. Auch bei einem 

Grundkapital der Gesellschaft von mehr als EUR 3.000.000 kann der Vorstand aus 

einer Person bestehen. Es können stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellt werden.  

 

(2) Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder des Vorstands und bestimmt ihre Zahl nach 

Abs. 1. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden des Vorstands sowie einen 

stellvertretenden Vorsitzenden des Vorstands ernennen.  

 

(3) Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit der an der 

Beschlussfassung teilnehmenden Mitglieder des Vorstandes gefasst. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Ausschlag.  

 

(4) Mit den Mitgliedern des Vorstands sind schriftliche Dienstverträge abzuschließen.  

 

§ 8 Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft  

 

(1) Die Mitglieder des Vorstands haben die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe 

der Gesetze, der Satzung, der Geschäftsordnung für den Vorstand, des 

Geschäftsverteilungsplans sowie des jeweiligen Dienstvertrages zu führen.  

 

(2) Ist nur ein Mitglied des Vorstands bestellt, so vertritt dieses die Gesellschaft allein. 

Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei 

Vorstandsmitglieder gemeinschaftlich oder durch ein Vorstandsmitglied in 

Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.  

 

(3) Der Aufsichtsrat kann die Vertretung abweichend regeln, insbesondere Mitgliedern 

des Vorstands Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Der Aufsichtsrat kann weiter 

allgemein oder für den Einzelfall bestimmen, dass einzelne oder alle 

Vorstandsmitglieder berechtigt sind, die Gesellschaft bei Rechtsgeschäften mit sich als 

Vertreter eines Dritten zu vertreten; § 112 AktG bleibt unberührt.  
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(4) Der Aufsichtsrat kann durch Beschluss oder in der Geschäftsordnung für den 

Vorstand anordnen, dass bestimmte Arten von Geschäften seiner Zustimmung 

bedürfen.  

 

IV. Aufsichtsrat  

 

§ 9 Zusammensetzung und Amtsdauer  

 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus vier Mitgliedern. 

 

(2) Die Bestellung des Aufsichtsrates erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn 

der Amtszeit beschließt, sofern die Hauptversammlung nicht bei der Wahl für alle oder 

einzelne Aufsichtsratsmitglieder eine kürzere Amtszeit beschließt. Hierbei wird das 

Geschäftsjahr, in dem die Wahl erfolgt, nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist 

möglich. 

 

(3) Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein oder 

mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder Ersatzmitglieder gewählt werden. Sie 

werden nach einer bei der Wahl festzulegenden Reihenfolge Mitglieder des 

Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt 

wurden, vor Ablauf der Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Tritt ein 

Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, so erlischt sein Amt, falls in einer 

folgenden Hauptversammlung nach Eintritt des Ersatzfalles eine Neuwahl für den 

Ausgeschiedenen stattfindet, mit Beendigung dieser Hauptversammlung, andernfalls 

mit Ablauf der restlichen Amtszeit des Ausgeschiedenen. War das infolge einer 

Nachwahl ausgeschiedene Ersatzmitglied für mehrere Aufsichtsratsmitglieder bestellt 

worden, lebt seine Stellung als Ersatzmitglied wieder auf. 

 

(4) Die Bestellung des Nachfolgers eines vor Ablauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen 

Mitglieds erfolgt für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, sofern die 

Hauptversammlung nicht im Rahmen von § 9 (2) eine andere Amtszeit beschließt. Soll 

die Nachwahl für ein vorzeitig ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrats das 

Ausscheiden eines nachgerückten Ersatzmitglieds bewirken, bedarf der Beschluss über 

die Nachwahl einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen.  

 

(5) Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne 

wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats- oder, im Falle einer Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, seinem 

Stellvertreter- unter Einhaltung einer Frist von einem Monat niederlegen. Der 

Aufsichtsratsvorsitzende oder, im Falle der Niederlegung durch den 

Aufsichtsratsvorsitzenden, sein Stellvertreter, kann die Frist abkürzen oder auf die 

Einhaltung der Frist verzichten. 

 

§ 10 Vorsitzender und Stellvertreter  
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(1) Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus seiner Mitte 

einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter. Die Wahl erfolgt für die 

Amtsdauer der Gewählten oder einen kürzeren vom Aufsichtsrat bestimmten 

Zeitraum. Unter mehreren Stellvertretern gilt die bei ihrer Wahl bestimmte 

Reihenfolge.  

 

(2) Scheidet der Vorsitzende oder sein Stellvertreter vorzeitig aus dem Amt aus, so hat 

der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des 

Ausgeschiedenen vorzunehmen.  

 

§ 11 Sitzungen des Aufsichtsrats  

 

(1) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 

mit einer Frist von 14 Tagen schriftlich einberufen. Bei der Berechnung der Frist 

werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung nicht 

mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende diese Frist angemessen 

verkürzen und mündlich, fernmündlich, schriftlich mittels elektronischer Medien (z.B. 

E-Mail) einberufen.  

 

(2) Die Sitzungen des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden geleitet.  

 

(3) Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen. Ist die Tagesordnung nicht 

ordnungsgemäß angekündigt worden, darf über Gegenstände der Tagesordnung, die 

nicht in der Einladung enthalten waren und auch nicht bis zum dritten Tag vor der 

Sitzung mitgeteilt worden sind, nur beschlossen werden, wenn kein 

Aufsichtsratsmitglied widerspricht. Abwesenden Mitgliedern ist in einem solchen Fall 

Gelegenheit zu geben, binnen einer vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu 

bestimmenden angemessenen Frist schriftlich, mündlich, fernmündlich, per Telefax, 

per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher Kommunikationsmittel der 

Beschlussfassung zu widersprechen oder ihre Stimme abzugeben. Der Beschluss wird 

erst wirksam, wenn kein abwesendes Aufsichtsratsmitglied innerhalb der Frist 

widersprochen hat. Telefonisch oder mittels elektronischer Kommunikationsmittel 

zugeschaltete Mitglieder des Aufsichtsrats gelten als anwesend. 

 

§ 12 Beschlüsse des Aufsichtsrats  

 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der Regel in Sitzungen gefasst. Auf 

Anordnung des Vorsitzenden oder mit Zustimmung aller Mitglieder des Aufsichtsrats 

können Sitzungen auch in Form einer Telefonkonferenz oder mittels sonstiger 

elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) abgehalten und 

einzelne Aufsichtsratsmitglieder telefonisch oder mittels elektronischer 

Kommunikationsmittel (insbesondere Videoübertragung) zugeschaltet werden; in 

diesen Fällen kann die Beschlussfassung im Wege der Telefonkonferenz oder mittels 

sonstiger elektronischer Kommunikationsmittel (insbesondere Videokonferenz) 

erfolgen. Abwesende bzw. nicht an der Konferenzschaltung teilnehmende oder 

zugeschaltete Aufsichtsratsmitglieder können auch dadurch an der Beschlussfassung 

des Aufsichtsrats teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch ein anderes 
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Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. Darüber hinaus können sie ihre Stimme auch 

im Vorfeld der Sitzung, während der Sitzung oder nachträglich innerhalb einer vom 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats zu bestimmenden angemessenen Frist auch mündlich, 

fernmündlich, per Telefax, per E-Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher 

Kommunikationsmittel abgeben. Ein Recht zum Widerspruch gegen die vom 

Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfassung besteht nicht.  

 

(2) Außerhalb von Sitzungen können auf Anordnung des Vorsitzenden des 

Aufsichtsrats schriftliche, fernschriftliche oder fernmündliche Beschlussfassungen 

oder Beschlüsse durch elektronische Medien sowie in Kombination der vorgenannten 

Formen erfolgen, wenn kein Mitglied diesem Verfahren innerhalb einer vom 

Vorsitzenden bestimmten angemessenen Frist widerspricht. Über solche Beschlüsse 

wird vom Vorsitzenden unverzüglich eine schriftliche Niederschrift erteilt und allen 

Mitgliedern zugeleitet. Für Abstimmungen außerhalb von Sitzungen gelten die 

nachstehenden Bestimmungen entsprechend. 

 

(3) Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich in der 

Abstimmung der Stimme enthält.  

 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden, soweit das Gesetz nicht zwingend etwas 

anderes bestimmt, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Dabei 

gilt Stimmenthaltung nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 

des Vorsitzenden des Aufsichtsrats den Ausschlag; dies gilt auch bei Wahlen.  

 

(5) Der Aufsichtsratsvorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats die zur 

Durchführung der Beschlüsse des Aufsichtsrats erforderlichen Willenserklärungen 

abzugeben.  

 

(6) Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats sind Niederschriften 

anzufertigen, die vom Vorsitzenden der Sitzung oder bei Abstimmung außerhalb von 

Sitzungen vom Leiter der Abstimmung zu unterzeichnen sind.  

 

§ 13 Geschäftsordnung  

 

Der Aufsichtsrat setzt im Rahmen von Gesetz und Satzung seine Geschäftsordnung 

selbst fest.  

 

§ 14 Vergütung  

 

(1) Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben dem Ersatz seiner angemessenen 

Auslagen eine geschäftsjährliche Vergütung in Höhe von EUR 35.000,00 zuzüglich 

der hierauf gegebenenfalls anfallenden Umsatzsteuer. Der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats erhält das Doppelte der Vergütung gemäß Satz 1. Bestand die Amtszeit 

eines Aufsichtsratsmitglieds nicht ununterbrochen über das gesamte Geschäftsjahr, so 

bemisst sich die Aufsichtsratsvergütung pro rata temporis. Die Hauptversammlung ist 

berechtigt, durch Beschluss die Höhe der Vergütung anzupassen oder eine andere 

Vergütung festzulegen. 
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(2) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten ferner Ersatz aller Auslagen sowie Ersatz 

der etwa auf Vergütung und Auslagen entfallenden Umsatzsteuer. 

 

(3) Die Gesellschaft ist berechtigt, die Mitglieder des Aufsichtsrats auf Kosten der 

Gesellschaft in angemessenem Umfang gegen Risiken ihrer Aufsichtsratstätigkeit zu 

versichern. 

 

§ 15 Satzungsänderungen  

 

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur deren Fassung betreffen, 

zu beschließen.  

 

V. Die Hauptversammlung  

 

§ 16 Ort und Einberufung  

 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft oder nach Wahl des 

einberufenden Organs am Sitz einer deutschen Wertpapierbörse statt. Der Ort wird in 

der Einberufung bestimmt.  

 

(2) Die Hauptversammlung wird, soweit dazu nicht andere Personen von Gesetzes 

wegen oder aufgrund der Satzung befugt sind, vom Vorstand einberufen. Die 

Einberufung der Hauptversammlung muss, soweit das Gesetz keine kürzere Frist 

vorsieht, mindestens dreißig Tage vor dem Tag der Versammlung erfolgen und im 

elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Die Mindestfrist nach Satz 2 

verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist nach § 17 Abs. 1 der Satzung. Der Tag 

der Hauptversammlung und der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen. § 121 

Abs. 4 AktG bleibt unberührt.  

 

(3) Die Hauptversammlung, die über die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat 

über die Gewinnverwendung und – soweit erforderlich – über die Feststellung des 

Jahresabschlusses beschließt (ordentliche Hauptversammlung), findet innerhalb der 

ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres statt. 

 

§ 17 Vorsitz und Ablauf der Hauptversammlung  

 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind 

nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im 

Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und deren Anmeldung der 

Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens 

sechs Tage vor der Versammlung zugeht. In der Einberufung kann eine kürzere, in 

Tagen zu bemessende Frist vorgesehen werden. Der Tag der Hauptversammlung und 

der Tag der Einberufung sind nicht mitzurechnen. Die Anmeldung kann in Textform 

oder auf einem in der Einberufung der Hauptversammlung näher zu bestimmenden 

elektronischen Weg erfolgen. Sie muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen.  
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(2) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an der Haupt-

versammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten 

teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege 

elektronischer Kommunikation ausüben können. Der Vorstand ist auch ermächtigt, 

Bestimmungen zum Umfang und zum Verfahren der Teilnahme und Rechtsausübung 

zu treffen. Die Einzelheiten sind in der Einberufung zur Hauptversammlung bekannt 

zu machen.  

 

(3) Der Vorstand ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, vor der Hauptversammlung 

Auskünfte auf der Internetseite der Gesellschaft zu erteilen. Die Auskünfte müssen 

ggf. dort über mindestens sieben Tage vor Beginn der Hauptversammlung und bis zu 

deren Ende verfügbar und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich sein.  

 

(4) § 121 Abs. 6 AktG bleibt unberührt.  

 

§ 18 Stimmrecht  

 

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.  

 

(2) Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte ausgeübt werden. Die Erteilung der 

Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen der Textform; § 135 AktG bleibt unberührt. In der Einberufung 

kann eine Erleichterung der Form bestimmt werden. Die Einzelheiten der 

Vollmachtserteilung werden in der Einberufung zur Hauptversammlung bekannt 

gemacht.  

 

(3) Die Gesellschaft kann in der Einberufung Stimmrechtsvertreter benennen, die zur 

Ausübung des Stimmrechts bevollmächtigt werden können. Die Einzelheiten für die 

Erteilung dieser Vollmachten werden in der Einberufung zur Hauptversammlung 

bekannt gemacht.  

 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne 

an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Weg elektronischer 

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, 

Bestimmungen zum Verfahren zu treffen. Die Einzelheiten sind in der Einberufung zur 

Hauptversammlung bekannt zu machen.  

 

§ 19 Vorsitz der Hauptversammlung  

 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats, 

einer seiner Stellvertreter oder ein anderes durch den Aufsichtsrat zu bestimmendes 

Aufsichtsratsmitglied oder eine sonstige, vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats dazu 

bestimmte dritte Person. 

 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Versammlung und regelt den Ablauf der 

Hauptversammlung. Er kann sich hierbei, insbesondere bei der Ausübung des 

Hausrechts, der Unterstützung von Hilfspersonen bedienen. Er bestimmt die 



11 

Reihenfolge der Redner und der Behandlung der Gegenstände der Tagesordnung 

sowie die Form, das Verfahren und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung und 

kann, soweit gesetzlich zulässig, über die Zusammenfassung von sachlich 

zusammengehörigen Beschlussgegenständen zu einem Abstimmungspunkt 

entscheiden. 

 

(3) Er kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; 

er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des Versammlungsablaufs, der 

Aussprache zu den Tagesordnungspunkten sowie des einzelnen Rede- und 

Fragebeitrags angemessen festsetzen; dies schließt insbesondere auch die Möglichkeit 

ein, erforderlichenfalls die Wortmeldeliste vorzeitig zu schließen und den Schluss der 

Debatte anzuordnen.  

 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, die vollständige oder teilweise Bild- und 

Tonübertragung der Versammlung in einer näher von ihm zu bestimmenden Weise 

zuzulassen. Die Einzelheiten sind in der Einberufung zur Hauptversammlung bekannt 

zu machen.  

 

(5) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Versammlungsleiter die 

Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der Ton- und Bildübertragung in den 

Fällen ausnahmsweise gestattet, in denen sie dienstlich bedingt verhindert sind oder 

mit erheblichem Zeit- oder Kostenaufwand verbundene Reisen zum Ort der 

Hauptversammlung in Kauf nehmen müssten. 

 

§ 20 Beschlussfassung  

 

(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt. 

In den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der Beschlussfassung 

vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern nicht durch Gesetz eine größere 

Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die einfache Mehrheit des vertretenen 

Grundkapitals. Für Satzungsänderungen genügt, wenn nicht zwingende gesetzliche 

Vorschriften oder die Satzung etwas anderes vorschreiben, die einfache Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen. Beschlüsse über Kapitalerhöhungen (§ 182 AktG) der 

Gesellschaft werden ebenfalls mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. Stimmenthaltungen gelten nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gilt 

ein Antrag als abgelehnt. 

 

(2) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang eine einfache Stimmenmehrheit nicht 

erreicht, so findet eine engere Wahl unter den Personen statt, denen die beiden 

höchsten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei der engeren Wahl entscheidet die 

höchste Stimmenzahl, bei Stimmengleichheit das durch den Vorsitzenden zu ziehende 

Los.  

 

§ 21 Niederschrift über die Hauptversammlung  
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Über die Verhandlungen in der Hauptversammlung wird eine Niederschrift 

aufgenommen. Diese hat für die Aktionäre sowohl untereinander als auch in Bezug auf 

ihre Vertreter volle Beweiskraft.  

 

VI. Jahresabschluss  

 

§ 22 Jahresabschluss  

 

(1) Der Vorstand hat innerhalb der gesetzlichen Fristen den Jahresabschluss (Bilanz 

nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht aufzustellen 

und dem vom Aufsichtsrat zur Prüfung beauftragten Abschlussprüfer vorzulegen.  

 

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstands und den 

Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über das Ergebnis 

seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berichten. Er hat seinen 

Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, dem 

Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, ist 

dieser festgestellt.  

 

(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand die 

ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jahresabschluss, der Lagebericht 

des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag des Vorstands für die 

Verwendung des Bilanzgewinns sind vor der Einberufung in den Geschäftsräumen der 

Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre bis zum Abschluss der Hauptversammlung 

auszulegen.  

 

(4) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, können sie Beträge bis 

zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind 

darüber hinaus ermächtigt, Beträge in Höhe bis zu 100% des Jahresüberschusses in 

andere Gewinnrücklagen einzustellen, solange die anderen Gewinnrücklagen die 

Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen oder soweit sie nach der Einstellung die 

Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen würden. 

 

§ 23 Gewinnverwendung  

 

(1) Für die Gewinnverwendung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. In einem 

Kapitalerhöhungsbeschluss kann die Gewinnverteilung neuer Aktien abweichend von 

§ 60 Abs. 2 Satz 3 des Aktiengesetzes festgesetzt werden.  

(2) Die Hauptversammlung kann an Stelle oder neben einer Barausschüttung eine 

Verwendung des Bilanzgewinns im Wege einer Sachausschüttung beschließen. 


